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	ANTRAG 
auf Bezuschussung einer Saalmiete für eine
kulturelle Veranstaltung
	

	
Am Stadthaus 1
	
	
	


	    4700 Eupen	VOR der Veranstaltung bei der Stadtverwaltung (Finanzdienst) einzureichen

      Tel.: 087 59 58 59     	(Regelung für die Bezuschussung: siehe Rückseite)
beate.pommee@eupen.be


Name der Vereinigung: 	
Adresse des Gesellschaftssitzes: 	
Unternehmensnummer: ……..……………………………….. // E-Mail-Adresse: 	
Wenn nicht als VoG konstituiert, Datum der Gründung: 	


Vorsitzender: 	
Adresse: 		Tel.: 	
Sekretär: 	
Adresse: 		Tel.: 	
Kassierer: 	
Adresse: 		Tel.: 	


KONTO Vereinigung: Inhaber:	 IBAN-Nummer: 	


Geplante Veranstaltung (Zutreffendes ankreuzen): 		O Konzert
		O Theateraufführung
		O Lesung
		O Kappensitzung
		O Anderes: 	
Nähere Beschreibung der Veranstaltung: 	
Ort der Veranstaltung: 	
Datum: 	
Höhe der Saalmiete: 	
__________________________________________________________________________________________________
Für die Richtigkeit, im Namen der Vereinigung:
Name und Vorname des Unterzeichners:				Datum und Unterschrift:




			

=====================================================================================
Der Stadtverwaltung vorbehalten:

Gut für Auszahlung von 	€	Eupen, 	
Für den Finanzdienst:	Sachlich richtig:

Der Finanzdirektor: 


Regelung für die Bezuschussung von Saalmieten bei kulturellen Veranstaltungen
(Stadtrat vom 26. August 2019)
_______________________________________________________________________________________

Mit Wirkung zum 1. August 2019 wird für eine unbestimmte Dauer folgende Regelung festgelegt:

· Nutznießer eines Zuschusses zu einer Saalmiete können ausschließlich Vereinigungen sein, die ihren Sitz in Eupen haben, für eine kulturelle Veranstaltung auf dem Eupener Stadtgebiet.

· Als kulturelle Veranstaltungen im Sinne der Regelung gelten Konzerte, Theateraufführungen, Lesungen, Kappensitzungen oder ähnliche Veranstaltungen.

· Der Zuschuss beträgt 30 % der Saalmiete und maximal 300 €. Eine Vereinigung kann diesen Zuschuss nur ein Mal pro Jahr erhalten.

· Für die Bewilligung des Zuschusses müssen die Vereinigungen vor der Veranstaltung einen formlosen Antrag an das Gemeindekollegium stellen, mit Angabe der Art der Veranstaltung, des Datums, des Ortes und der Höhe der Saalmiete. Im Jahr 2019 kann der Antrag auch rückwirkend gestellt werden. Nach der Veranstaltung übermittelt die Vereinigung eine Kopie der Rechnung für die Saalmiete und einen Zahlungsbeleg.

· Die Auszahlung der Zuschüsse wird davon abhängig gemacht, dass ausreichende Mittel im Haushaltsplan eingetragen und durch die vorgesetzte Behörde gebilligt worden sind.


_________________________________________






















_______________________________________________________________________________________________________
Die Stadt Eupen ist verantwortlicher Verarbeiter Ihrer Daten gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (EU) Nr. 2016/679 vom 27. April 2016 Sie verwendet diese Daten nur für den angegebenen Zweck und die angegebene Dauer. Ihre Persönlichkeitsrechte erfahren daher eine besondere Beachtung. Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten unter datenschutz@eupen.be. 
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